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Kleine Anfrage Fraktion SVP (Janosch Weyermann/Thomas Fuchs): Abfall-

sammelstelle Statthalterstrasse Entsorgung ja – aber wie, wenn nicht für alle 
zugänglich? 

 

 

An den öffentlichen Sammelstellen der Stadt Bern können Separatabfälle getrennt entsorgt und so 

dem Recycling zugeführt werden. Es können Büchsen & Aluminium, PET-Getränkeflaschen sowie 

Altglas entsorgt werden. An manchen Entsorgungsstellen gibt es zudem die Möglichkeit zur Ent-

sorgung von Altpapier und Batterien. 

An der Bottigenstrasse/Statthalterstrasse befindet sich eine solche Sammelstelle. Dort wurden vor 

rund zwei Jahren die Kurzzeitparkplätze mit Sitzbänken (die logischerweise an dieser Lage nie 

benutzt werden!) verbarrikadiert. Die ehemalige Gemeinderätin Ursula Wyss sicherte daraufhin 

mehrmals zu, eine Optimierung zu prüfen. 

Vor einigen Tagen wurden nun rund um die Entsorgungsstelle zwei Halteverbotssignale ange-

bracht, welche seither eine fachgerechte Entsorgung unmöglich machen (ausser man riskiert gerne 

eine Busse von 200 Franken). Von Optimierung kann also keine Rede sein. 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Gemeinderat um Beantwortung der untenstehenden Fra-

gen: 

1. Wo sollen Autofahrer künftig anhalten, wenn sie die Entsorgungsstelle Bottigenstrasse-

Statthalterstrasse nutzen möchten? 

2. Ist der Gemeinderat bereit, im Bereich der Entsorgungsstelle Bottigenstrasse-

Statthalterstrasse entweder die Sitzbänke zu entfernen, um so den Güterumschlag wieder zu 

ermöglichen oder zumindest die Halteverbotstafeln wieder zu entfernen? Wenn nein, warum 

nicht? 

3. Plant der Gemeinderat die Entsorgungsstelle Bottigenstrasse-Statthalterstrasse zu schliessen? 

 

Bern, 08. April 2021 

Erstunterzeichnende: Thomas Fuchs, Janosch Weyermann 

Mitunterzeichnende:  

 

 

Antwort des Gemeinderats 

 

Die Tramhaltestelle sowie die Quartierentsorgungsstelle (QES) Statthalterstrasse-Bottigenstrasse 

führen zu einem hohen Fussgängeraufkommen vor Ort. Gemeinsam mit der Tramlinie stellt dies 

eine Herausforderung für den umliegenden Strassenverkehr dar. Die Sitzbänke sowie die beiden 

Halteverbote sind als Sicherheitsmassnahmen für alle Verkehrsteilnehmenden zu verstehen.  

 

Zu Frage 1:  

In unmittelbarer Nähe der Entsorgungsstelle, in der Statthalterstrasse, gibt es diverse Parkier-

möglichkeiten. Wird das Fahrzeug in der Parkzone abgestellt, kann der Güterumschlag 

ungehindert und sicher erfolgen. Eine weitere Entsorgungsmöglichkeit mit PKW befindet sich 

unweit im städtischen Entsorgungshof Fellerstrasse. Dort können die an der QES gesammelten 

Fraktionen ebenfalls kostenlos abgegeben werden.  

 

Zu Frage 2:  

Dass es sich bei den Sitzbänken und dem Halterverbot um Massnahmen der Verkehrsicherheit 

handelt, hält der Gemeinderat daran fest. Das Querparkieren neben der QES stellte insofern eine 

Gefahrenquelle für alle Entsorgenden und den umliegenden Strassenverkehr dar, als es beim in 
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der Regel rückwärtigen Herausfahren nicht genügend Sicht auf die Verkehrssituation erlaubte. 

Zudem kam es vermehrt vor, dass Autofahrerinnen und -fahrer nach dem Entsorgen quer über die 

Entsorgungsstelle auf die Bottigenstrasse fuhren und dabei den Platz überquerten, der Kindern 

und anderen Fussgängerinnen und Fussgängern als Begegnungszone dient.  

 

Zu Frage 3:  

Eine Stilllegung der Quartierentsorgungsstelle (QES) Statthalterstrasse-Bottigenstrasse ist nicht 

vorgesehen.  

 

 

Bern, 5. Mai 2021 

 

 

Der Gemeinderat 

 

 

 

 


